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P. Bachmann

Das Gesetz gab jedem das Recht, einen Laden zu eröffnen

aber so war es nicht gemeint!

Die Strafe
Präsident: «Sie sind der Bigamie

überwiesen und ich werde Sie zu der

strengen Strafe verurteilen, die das

Gesetz vorschreibt. Sie werden zu
zehnjährigem Gefängnis verurteilt
Nun, warum grinsen Sie denn so?»

Angeklagter: «Ich fürchtete schon,
Sie wollten mich freilassen!» Sako

Les fruits de mer!
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Freitags im City-Restaurant
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Die vierte
Landessprache

Komme kürzlich in den vierten
Stock eines Zürcher Warenhauses.
Still ruht's Geschäft, denn es ist
Mittagsstunde, und außer mir weit und
breit kein Kunde in Sicht. Anmutig
um die Kasse gruppiert, lauschen die
Verkäuferinnen mit Andacht dem den
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erforderlichen Lärm verübenden
Lautsprecher, der einen breiten Sermon

in holländischer Sprache von sich

gibt. Es ist die von Radio Beromün-
ster übertragene Taufe der kleinen
Prinzessin Beatrix.

«Verstaht denn ebber by Ihne
Holländisch?» frage ich, indem ich mein

Fränkli hinlege, die Kassiererin.
«Holländisch isch das? und mir

händ Romantsch glehrt derby!» 1_r

im Büffet Bärn
höcklei me garni

S. Scheldaggar
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